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3, DAMPFSCHIFFSTRASSE 2 

A-1033 Wien, Postfach 240 

Tel. (0 22 2) 66 36 46/0 oder 

L 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

Parlamentsgebäude 
1010 W i e n 

Klappe Durchwahl 

Fernschreib-Nr. 135 389 rh a 

DVR:0064025 

Bitte in der Antwort die Geschäftszahl 
dieses Schreibens anführen. 

21 548-01/87 

Datum: r:> 
- c. .• 

Der Rechnungshof erlaubt sich, 25 Ausfertigungen seiner Stellung­

nahme zu dem ihm mit Schreiben des BMF vom 30. Jänner 1987, 

G2 AF-100/1-III/2/87, übermittelten Entwurf eines Bundesgesetzes, 

mi t dem das AUßenhandel sförderungs-Bei tragsgesetz (AHFBG) 1.984 

geändert wird, zu übermitteln. 

r' 

26. Feber 1987 

Der Präsident: 

Broesigke 
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• 
RECHNUNGSHOF 
3, DAMPFSCHIFFSTRASSE 2 

A-1033 Wien, Postfach 240 

Tel. (0 22 2) 66 36 46/0 oder 

. L  

An das 

Bundesministerium für Finanzen 

Himmelpfortgasse 4 - 8 
1015 W i e n 

Klappe Durchwahl 

Fernschreib-Nr. 135 389 rh a 

DVR:0064025 

Bitte in der Antwort die Geschäftszahl 
dieses Schreibens anführen. 

Zl 548-01/87 

Entwurf einer Änderung des 
AUßenhandelsförderungs-Bei_ 
tragsgesetzes 1984; 
Stellungnahme 

Der RH bestätigt den Eingang des ihm mit Schreiben vom 30. Jänner, 

GZ AF-100/1-III/2/87, übermittelten Entwurfes eines Bundesgesetzes, 

mit dem das AUßenhandelsförderungs-Beitragsgesetz (AHFBG) 1984 ge­

ändert wird, und erlaubt sich, wie folgt Stellung zu nehmen (von 

dieser Stellungnahme wird das Präsidium des Nationalrates ue unter­

richtet) : 

Die Vollziehung des AHFBG ist im grundsätzlichen durch Widersprüche 

erschwert, auf die der RH bereits anläßlich der Änderung der Dienst­

anweisung für die Zollämter ( DAZ) betr die Einhebung der Außenhandel� 

förderungsbeiträge hingewiesen hat (RHZI 4915-22/85). Diese Wider­

sprüche entstehen daraus, daß das Zollgesetz 195 5, auf welches das 

AHFBG bei der Entstehung einer Abgabenpflicht abstellt, bei der Er­

hebung von Abgaben im grenzüberschreitenden Warenverkehr hauptsäch­

lich an der Einfuhr anknüpft. Um diese Widersprüche zu beseitigen, 

wäre die Umarbeitung des Zollgesetzes 195 5  (ZG) im Hinblick auf die 

Erhebung von Ausgangsabgaben·erforderlich. Bis dahin können die dies­

bezüglichen Bestimmungen des AHFBG (§ 2 Abs 2 des Entwurfs) nur als 

Provisorium angesehen werden, das aber eine Reihe von Fragen offen 

läßt, zB: 
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ändern, daß der Bundesanteil an den Außenförderungsbeiträgen ver­

hältnismäßig erhöht wird, um die den AUßenhandel fördernden Aktivi­

täten des zuständigen Bundesministers unmittelbar aus dem Bundes­

haushalt finanzieren und demgemäß dort auch darstellen zu können. 

Dies wäre eine haushaltsrechtlich und finanzverfassungsrechtlich 

einwandfreie Finanzierungslösung dieser Bundesaufgabe, und der 

2. Satz des § 5 Abs 3 ABFG wäre entbehrlich. 

26. Feber 1987 

Der Präsident: 

Broesigke 
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